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Diese Frage hat das Landesar-
beitsgericht Berlin – Branden-
burg mit „Ja“ beantwortet. 

Der Arbeitgeber ist verpflich-
tet, den Urlaubsanspruch nach 
dem Bundesurlaubsgesetz 
ebenso wie den Anspruch auf 
Ruhepausen und Ruhezei-
ten nach dem Arbeitszeitge-
setz von sich aus zu erfüllen. 
Kommt der Arbeitgeber die-
ser Verpflichtung nicht nach 
und verfällt der Urlaubsan-
spruch deshalb nach Ablauf 
des Übertragungszeitraums, 
hat der Arbeitgeber gegebe-
nenfalls Schadensersatz in 
Form eines Ersatzurlaubs zu 
leisten bzw. diesen Ersatzur-
laub bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses abzugelten. 
Es kommt nicht darauf an, ob 
der Arbeitnehmer vor dem 
Verfall des ursprünglichen 
Urlaubsanspruchs rechtzeitig 
Urlaub beantragt und dadurch 
den Arbeitgeber in Verzug ge-
setzt hatte. 
Der Arbeitnehmer des zu-
grunde liegenden Falls hat mit 
seiner Klage nach der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses 
u.a. die Abgeltung seines Ur-

laubs für das Jahr 2012 gefor-
dert, den der Arbeitgeber nicht 
gewährt, der Arbeitnehmer 
aber auch zuvor nicht geltend 
gemacht hatte.
Das Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg hat den Ar-
beitgeber zur geforderten Ur-
laubsabgeltung verurteilt. Der 
Arbeitgeber habe seine Ver-
pflichtung, den Urlaub zu er-
teilen, schuldhaft verletzt und 
müsse daher Schadensersatz 
leisten. Der Anspruch hän-
ge – entgegen der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts – nicht davon 
ab, dass sich der Arbeitgeber 
mit der Urlaubsgewährung in 
Verzug befunden habe.

Darf der Arbeitgeber in die 
E-Mail-Konten der Angestell-
ten schauen und die E-Mails 
lesen?
Einige Arbeitgeber stellen 
ihren Angestellten einen be-
trieblichen E-Mail-Account 
zur Verfügung. Darf in einem 
solchen Fall der Arbeitgeber 
in das E-Mail-Konto schauen 
und dort gespeicherte E-Mails 
lesen? Die Frage ist insofern 
von Bedeutung, da so mancher 
Arbeitnehmer seinen betrieb-
lichen E-Mail-Account auch 

privat nutzt. Somit besteht die 
Gefahr, dass der Arbeitgeber 
persönliche E-Mails seiner 
Angestellten liest.
Grundsätzlich darf der Ar-
beitgeber in das betriebliche 
E-Mail-Konto seiner Ange-
stellten schauen. Greift er da-
bei lediglich auf betriebliche 
E-Mails zu, so ist dies nicht zu 
beanstanden. Denn dadurch 
wird das Persönlichkeitsrecht 
des Arbeitnehmers nicht ver-
letzt. Anders kann es aber 
durchaus aussehen, wenn auch 
private E-Mails gelesen wer-
den. Dies stellt durchaus eine 
Persönlichkeitsverletzung dar. 
Unter bestimmten, vom Ein-
zelfall abhängigen Umständen, 
kann dies aber gerechtfertigt 
sein. So etwa, wenn der Zu-
griff auf das E-Mail-Konto zur 
Abwendung eines erheblichen 
finanziellen Schadens für das 
Unternehmen notwendig ist 
(Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 
16.02.2011, Az. 4 Sa 2132/10). 
In diesem Zusammenhang 
ist auch zu beachten, dass die 
Arbeitnehmer durch die priva-
te Nutzung des Accounts eine 
wesentliche Ursache für die 
spätere Persönlichkeitsverlet-
zung setzen.

Ist der Arbeitgeber von sich aus zur Gewährung 
von Urlaub und Ruhepausen verpflichtet?
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